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Art. 1 Aufgaben und Zweck 
1  Die Kommission «Team für 60 Plus», eine dem Gemeinderat unterstellte Kom-
mission, ist darum besorgt, dass die Gemeinde Rickenbach für Seniorinnen und 
Senioren ein attraktiver Lebensraum ist. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 
a. Unterstützung und Initiierung geeigneter Projekte und Aktivitäten und damit 

Förderung des Erhalts der Selbständigkeit und der Eigenverantwortung Be-
tagter, 
 

b. Koordination und Förderung der Angebote der Altersarbeit unter Einbezug 
der in der Altersarbeit tätigen Vereine, Organisationen, Fachstellen sowie der 
Alters- und Pflegeheime. 

 
2 Die Kommission «Team für 60 Plus» ist um die zweckmäßige Information und ei-
nen angemessenen Informationsaustausch im Bereich Altersarbeit besorgt. 
 
Art. 2 Zusammensetzung, Vorsitz, Protokoll 
1  Die Kommission «Team für 60 Plus» besteht aus 5 bis 9 vom Gemeinderat ge-
wählten Mitgliedern darunter eine Präsidentin / ein Präsident. 
 
2  Die Kommission «Team für 60 Plus» konstituiert sich selbst. 
 
3  Die Kommission «Team für 60 Plus» führt Protokoll über ihre Sitzungstätigkeit 
und trifft sich nach Bedarf, resp. so oft, wie dies die Situation resp. eine aktive Al-
tersarbeit erfordert. 
 
Art. 3 Berichterstattung 
Die Kommission «Team für 60 Plus» berichtet dem Gemeinderat jährlich bzw. bei 
besonderem Anlass möglichst vorausschauend über den Stand der Altersarbeit 
und wichtige Entwicklungen und Projekte. 
 
Art. 4 Auftrag und Mittel 
1  Die Kommission «Team für 60 Plus» verfügt über ein eigenes Budget, welches 
aufgrund eines jährlich zu erstellenden Jahresprogramms von ihr selbst in den 
Budgetprozess eingebracht und nach dessen Genehmigung durch den Gemein-
derat verwaltet wird. 
 
2  Die Kommission «Team für 60 Plus» kann dem Gemeinderat Antrag stellen, ex-
terne Fachpersonen oder personelle Ressourcen für Projektaufgaben beizuziehen 
und Aufträge zu erteilen 
 
Art. 5 Honorierung 
Die Kommission «Team für 60 Plus» wird gemäss den Ansätzen gestützt auf die 
Vollzugsbestimmungen zur Verordnung über die Entschädigung der Behörden, 
Kommissionen und Funktionäre im Nebenamt der Gemeinde Rickenbach (VEVO) 
honoriert. 
 
Art. 6 Inkrafttreten 
Dieses Reglement tritt per 01.01.2022 unter Vorbehalt der gleichzeitigen Inkrafts-
etzung der revidierten Gemeindeordnung in Kraft. 
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Genehmigung 
Das vorstehende Reglement wurde an der Gemeinderatssitzung vom 21. Septem-
ber 2020 genehmigt. 
 
 
 
Namens der Politischen Gemeinde Rickenbach 
 
 
 
Robert Hinnen  Beat Maugweiler 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 


